
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2000/2/1 14Os3/00
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.02.2000

Norm

StPO §262

Rechtssatz

Bei einem Erfolgsdelikt gehört die Begehungszeit nicht zu den wesentlichen, die Identität der Tat bestimmenden

Merkmalen, wenn sich ergibt, dass Anklage und Urteil dasselbe Tun erfassen.
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